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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1998

Norm

StPO §162a

StPO §281 Abs1 Z5 B

MRK Art6 Abs3 litd IV4

Rechtssatz

Wenn für das erkennende Gericht die persönliche Vernehmung einer Unmündigen nicht in Betracht kam, weil die

Einvernahme auch bei entsprechend behutsamen, die kindliche Psyche berücksichtigendem Vorgehen eine

fortlaufende psychische Schädigung der Unmündigen, die durch deren psychische Bescha>enheit bedingt ist, ernstlich

befürchten lässt (EvBl 1993/48, EvBl 1990/72, JBl 1996, 168, EvBl 1997/155), solcherart das Gebot der Unmittelbarkeit

durchbrochen und das (sonst nach Möglichkeit keiner Beschränkung zu unterwerfende) Fragerecht des Angeklagten

(Art 6 Abs 3 lit d MRK) im Interesse des unmündigen Tatopfers beschränkt wird, ist den zur Verfügung stehenden

Kontrollbeweisen besondere Bedeutung beizumessen.
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Vgl; Beisatz: Hier: Verlesung gemäß § 252 Abs 1 Z 1 StPO. (T1)
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